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1
Zur Einführung

Familienpolitische Auseinandersetzungen
sind mehr als viele andere Politikbereiche
einem den Wahlterminen folgenden politi-
schen Konjunkturzyklus unterworfen.
Dass die Umsetzung von Reformen jedoch
meist nicht an die vorherigen Ankündi-
gungen heranreicht, ist an der familienpo-
litischen Bilanz zum bevorstehenden Ende
der Amtszeit der ersten rot-grünen Bun-
desregierung in Deutschland abzulesen, die
lediglich einige neue Akzente gesetzt hat.

Im Folgenden werden die wichtigsten
Kontroversen in der aktuellen familien-
politischen Debatte nachgezeichnet. Zu-
nächst werden die formulierten Zielset-
zungen und Ansprüche daran, was Famili-
enpolitik zu leisten hat, kritisch betrachtet.
Anschließend werden die jüngsten famili-
enpolitischen Reformen in Deutschland
daraufhin untersucht, welche tatsächlichen
Wirkungen sie entfalten. Abschließend
werden einige relevante, aktuell diskutierte
Reformvorschläge aufgegriffen.

2
Aktuelle Kontroversen zu
familienpolitischen Zielen

2.1 GESELLSCHAFTSPOLITISCHE
ASPEKTE

Der Familienpolitik wird eine entscheiden-
de Rolle im gesellschaftlichen Wandel zu-
geschrieben. Hier sind der zunehmende
Anteil der allein erziehenden Eltern sowie

keit von Familie und Beruf“ (Thenner
2000, S. 96).

Sämtliche politische Parteien führen
mittlerweile die Forderung nach der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf im Pro-
gramm. Diese abstrakte Forderung lässt
sich jedoch mit höchst unterschiedlichen
konkreten Inhalten füllen. So kann sich
Vereinbarkeit auf eine parallele Vereinbar-
keit von Erwerbs- und Familienarbeit be-
ziehen. Sie ist jedoch auch als zeitlich auf-
einander folgende Phasen von Erwerbs-
und Nicht-Erwerbstätigkeit interpretier-
bar. Dies entspricht der konservativ-fami-
lienzentrierten Sichtweise, die „eine mög-
lichst weitgehende Konzentration familia-
ler Funktionen in der Hand der Familie“
(Wingen 1994, S. 45) anstrebt. Im Ex-
tremfall bedeutet dies die absolute Nicht-
Vereinbarkeit von Mutterschaft und Er-
werbstätigkeit; die modernisierte Variante
läuft auf das (westdeutsche) Drei-Phasen-
Modell mit temporärem Ausstieg von Müt-
tern aus dem Berufsleben zur Kinderbe-
treuung hinaus.

Auch das Subjekt, dem die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf ermöglicht wer-
den soll, wird von den einzelnen Verein-
barkeitskonzepten unterschiedlich be-
stimmt.Aus konservativer Perspektive sind
die Zielpersonen selbstverständlich die
Mütter, als natürliche Trägerinnen von Be-
treuungs- und Erziehungsaufgaben. Für
Väter stellt sich aufgrund ihrer unverzicht-
baren Funktion als Familienernährer die
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der Bedeutungsverlust der Mehr-Genera-
tionen-Familie zu nennen. Darüber hinaus
steigt der Anteil unverheiratet zusammen
lebender Eltern. Ob die Familienpolitik an-
gesichts dieser säkularen Trends eine die
traditionellen Strukturen bewahrende
Funktion übernehmen oder den gesell-
schaftlichen Wandel begleiten und unter-
stützen soll, hängt allerdings von dem ver-
tretenen familienpolitischen Leitbild ab.

Noch bis Anfang der 90er Jahre ist bei-
spielsweise von konservativer Seite dage-
gen opponiert worden, auch nichteheliche
Lebensgemeinschaften mit Kindern als
Familien anzuerkennen (Münch 1990,
S. 13) und diesen Teilaspekt des säkularen
Wandels von Familienformen durch Ge-
währung identischer familienpolitischer
Leistungen zu unterstützen. Nur zögerlich
wachsen die Akzeptanz außerehelicher
Familienformen sowie die Bereitschaft,
auch diesen die Fähigkeit zur adäquaten
Erfüllung von Erziehungsaufgaben zuzu-
erkennen.

Empirisch ist darüber hinaus eine all-
gemein steigende Erwerbsbeteiligung von
Frauen sowie eine wachsende Kontinuität
der Erwerbsbeteiligung auch von Müttern
– oft in Form von Teilzeitbeschäftigung –
zu beobachten (Dingeldey 2001, S. 667).
Das in Deutschland lange Zeit vorherr-
schende Alleinernährermodell wird zu-
nehmend durch ein „Anderthalb-Verdie-
nermodell“ mit kürzer werdenden Famili-
enpausen abgelöst. Daraus werden neue
Anforderungen an Familienpolitik abge-
leitet: „Angesichts veränderter Familien-
strukturen und Erwerbsbeteiligungsquo-
ten von Frauen zu Ende des zwanzigsten
Jahrhunderts geht es insbesondere um die
gesellschaftliche Unterstützung unter-
schiedlicher Lebensmodelle zur Vereinbar-
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Vereinbarkeitsfrage nicht. Im Gegensatz
dazu stellt ein emanzipatorisch-egalitäres,
auf das Individuum fokussierendes famili-
enpolitisches Leitbild darauf ab, dass die
gleichmäßige Beteiligung beider Elternteile
am Erwerbsleben und an der Familien-
arbeit unterstützt werden soll.

2.2 DISTRIBUTIVE ASPEKTE

Die verteilungspolitische Auseinanderset-
zung wird in jüngster Zeit von zwei Aspek-
ten dominiert. Erstens wird die Benachtei-
ligung von Familien mit Kindern gegen-
über kinderlosen Ehepaaren bzw. Allein-
stehenden herausgestellt: Die relative
Verteilungsposition von Familien mit Kin-
dern verschlechtere sich unmittelbar auf-
grund der Belastung mit zusätzlichen Kos-
ten sowie ggf. den Ausfall von Erwerbsein-
kommen durch Übernahme von Familien-
pflichten. Dies wird als umso ungerechter
empfunden, als der Nutzen der Kinderer-
ziehung auch den Kinderlosen zugute
komme, die beispielsweise in der Renten-
versicherung am Generationenvertrag par-
tizipieren (Fenge/Ochel 2001, S. 17). Zwar
ist diese Argumentation nicht neu (z.B.
Herder-Dorneich 1984, S. 58). Jedoch hat
die Auseinandersetzung um die „Ausbeu-
tung“ der Kinder Erziehenden durch die
Kinderlosen aufgrund der verfassungsrich-
terlichen Entscheidung zur Finanzierung
der Pflegeversicherung im vergangenen
Jahr eine deutliche Zuspitzung erfahren.

Parallel etabliert sich eine intergenera-
tionale Verteilungsauseinandersetzung, die
auf generationenübergreifende vertei-
lungspolitische Schieflagen zwischen „rei-
chen Alten“ und aufgrund der kinder-
bedingten finanziellen Lasten „armen Jun-
gen“ abstellt (Wolf 2002).

Diese Betonung intragenerationaler
Ungleichheit und intergenerationaler Pola-
risierung geht an den in Deutschland
tatsächlich bestehenden distributiven Pro-
blemen vorbei. Eine allgemein wachsende
Ungleichverteilung von Einkommen und
Vermögen (Bundesministerium für Arbeit
und Sozialordnung 2001) ist vielmehr so-
wohl in der älteren Generation als auch in-
nerhalb der Gruppe der Familien zu beo-
bachten. Zwar sind Familien einem mit der
Kinderzahl deutlich steigenden Armutsrisi-
ko ausgesetzt, doch ist dessen Ausmaß ab-
hängig vom Familieneinkommen; das Vor-
handensein von Kindern erhöht nicht ge-
nerell das Armutsrisiko. Der soeben ver-
öffentlichte, im Auftrag des Bundes-

ministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend erstellte „11. Kinder- und
Jugendbericht“ stellt vielmehr die wach-
senden Unterschiede in der Verfügung über
Kaufkraft in der Gruppe der Kinder und
Jugendlichen heraus (Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
2002).

Nach wie vor zu wenig beachtet wird
die Tatsache, dass das Armutsrisiko für
allein Erziehende und insbesondere Mütter
überdurchschnittlich hoch ist, obwohl die
Daten der Sozialhilfestatistik – als Indika-
toren für offene Armut – eine eindeutig
höhere Betroffenheit dieser Haushalte zei-
gen. Von den 1 077 000 Kindern unter 18
Jahren, für die zum Jahresende 1997 So-
zialhilfe gewährt wurde, wohnten 36 % bei
Ehepaaren, 15 % in sonstigen Haushalten
und 49 % bei allein erziehenden Müttern
(Statistisches Bundesamt 2001a). Jedes
fünfte Kind in Deutschland war 1998 in
Deutschland arm, d.h. sein bedarfsgewich-
tetes Einkommen lag unter 60 % des
durchschnittlichen Nettoeinkommens der
Gesamtbevölkerung (Jenkins u.a. 2002).

Die gegenwärtigen Schwerpunkte der
verteilungspolitischen Auseinandersetzung
spiegeln sich in den familienpolitischen
Urteilen des Bundesverfassungsgerichts
der 90er Jahre wider. Hier hat sich als allge-
meine Richtlinie der Rechtsprechung all-
mählich eine Orientierung auf die Ver-
wirklichung horizontaler Gerechtigkeit –
im Sinne der Gleichbehandlung von Fami-
lien in den gleichen Einkommensverhält-
nissen – herausgebildet (Butterwegge 2001,
S. 352). Die Umsetzung von Bedarfsge-
rechtigkeit und die Berücksichtigung verti-
kaler Gerechtigkeit, die auf eine stärkere
Förderung bzw. Entlastung von Familien
mit geringeren Einkommen herauslaufen
würde, ist demgegenüber zunehmend in
den Hintergrund geraten. Besonders deut-
lich wird dies im 1998 ergangenen Urteil
zum Familienleistungsausgleich, das eine
Gleichbehandlung von allein erziehenden
und zusammen lebenden Eltern fordert,
ohne zu berücksichtigen, dass sich diese
objektiv in ungleichen Einkommens- und
Lebensumständen befinden.

2.3 DEMOGRAFISCHE ASPEKTE

Bevölkerungspolitische Zielsetzungen von
Familienpolitik, die bis zum Ende des
Zweiten Weltkriegs dominierten, aber nach
1945 grundlegend diskreditiert worden
sind, werden in den vergangenen Jahren

wieder stärker betont. Die demografische
Entwicklung wird neben der Sterblichkeit
maßgeblich von der Geburtenentwicklung
determiniert, die in Deutschland seit Mitte
der 60er Jahre ständig zurückgeht. Bei der
gegebenen Sterblichkeit sind zur Aufrech-
terhaltung des absoluten deutschen Bevöl-
kerungsniveaus 2,1 Kinder pro Frau erfor-
derlich; die Geburtenziffer ist jedoch in Ge-
samtdeutschland bis 1998 auf 1,4 Kinder
pro Frau gesunken (o.V. 2002, S. 4 f.). Im
europäischen Vergleich liegt Deutschland
damit allerdings nicht unter dem Durch-
schnitt; interessanter Weise übersteigt die
deutsche Fertilitätsrate sogar diejenige der
traditionell als geburtenfreudiger einge-
schätzten südeuropäischen Länder (Fen-
ge/Ochel 2001, S. 18).

Insbesondere nach dem drastischen
Einbruch der ostdeutschen Geburtenrate
nach der deutschen Wiedervereinigung ist
dieser langfristige Trend zum Gegenstand
weit verbreiteter Besorgnis über den Fort-
bestand der deutschen Bevölkerung gewor-
den. Aktuelle Prognosen zeigen dramati-
sche Zukunftsszenarien auf: So prognosti-
ziert das Bevölkerungswissenschaftliche
Institut der Humboldt-Universität Berlin,
dass Deutschland im Jahr 2050 ohne Zu-
wanderung rund 23 Millionen Einwohner
weniger als heute haben wird, wobei ca.
40 % aller Einwohner über 60 Jahre und
nur noch ein Siebtel unter 20 Jahre sein
werden (Münz 2001, S. 1).

Die sinkende Fertilität wird mit unter-
schiedlichen Begründungen als problema-
tisch eingeschätzt. So wird zunächst argu-
mentiert, dass sich die Relation zwischen
Aktiven und nicht mehr aktiv am Erwerbs-
leben Teilnehmenden verschlechtere – eine
Entwicklung, die durch die zunehmende
allgemeine Lebenserwartung verstärkt
wird –, so dass auf Dauer den Systemen der
sozialen Sicherung die Finanzierungsbasis
entzogen werde. Diese allgemein geteilte
Argumentation übersieht jedoch, dass in
allen Sozialsystemen die Alimentierung der
in Folge von Krankheit bzw. Alter nicht
(mehr) Aktiven aus der laufenden Wert-
schöpfung erfolgen muss. Bei permanent
steigender Arbeitsproduktivität, die – wie
das in Deutschland der Fall ist – die Ab-
nahme der Erwerbstätigen (über-)kom-
pensiert, ist daher die Funktionsfähigkeit
der sozialen Sicherungssysteme auch lang-
fristig garantiert (Scherf 1997, S. 5 f). Die
aktuellen Finanzierungsprobleme der
deutschen Sozialsysteme haben vielmehr
kurzfristige Ursachen, insbesondere die
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steigende Arbeitslosigkeit und die Über-
frachtung der Sozialsysteme mit versiche-
rungsfremden Leistungen.

Als weitere negative Konsequenz wird
befürchtet, dass die Arbeitsnachfrage lang-
fristig nicht durch das Arbeitsangebot ge-
deckt werden kann. Diese Prognose ist
nicht nur kurzfristig – unter den aktuellen
Bedingungen von Massenarbeitslosigkeit –
unrealistisch; auch auf lange Sicht ist ihr
Eintreffen unwahrscheinlich. Erstens wird
sich der seit Anfang der 80er Jahre zu be-
obachtende Anstieg des Arbeitsangebots in
Folge der expandierenden weiblichen Er-
werbsbeteiligung und von Zuwanderung
fortsetzen. Zweitens ist auch künftig mit
Produktivitätszuwächsen zu rechnen, die
tendenziell eher über der Wachstumsrate
liegen, so dass auf lange Sicht die Arbeits-
kräftenachfrage weiter abnehmen wird.

Abgesehen davon, dass es aus histori-
schen wie politischen Erwägungen be-
denklich ist, die Familie und die Familien-
politik in den Dienst der Bevölkerungsent-
wicklung zu stellen, gibt es deutliche empi-
rische Hinweise dafür, dass auch eine stark
pro-natalistische Politik, wie sie etwa in
Frankreich verfolgt wird, bzw. die von den
skandinavischen Ländern betriebenen
Maßnahmen, Eltern die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf zu erleichtern, das gene-
rative Verhalten nicht wesentlich beein-
flussen: Auch die Nettoreproduktionsrate
der genannten Länder reicht nicht aus, um
den Bestand der jeweiligen Bevölkerung zu
erhalten. Vielmehr scheint es in entwickel-
ten Volkswirtschaften einen säkularen
Trend hin zu einer geringeren Kinderzahl
zu geben, der vielerlei ökonomische und
außerökonomische Ursachen hat. Vor die-
sem Hintergrund müssen die tatsächlichen
Möglichkeiten der Familienpolitik zur Er-
höhung der Fertilität begrenzt bleiben.

3
Aktuelle familienpolitische
Reformen

Thenner klassifiziert familienpolitische In-
strumente und Maßnahmen danach, ob es
sich um geldwerte, zeitwerte oder sachwer-
te Leistungen handelt (Thenner 2000).
Während geldwerte Leistungen das Famili-
eneinkommen in Form direkter oder indi-
rekter Transfers aufstocken, ermöglichen
zeitwerte Anrechte ArbeitnehmerInnen die
Abwesenheit vom Arbeitsplatz zur Über-

nahme von Betreuungs- und Erziehungs-
aufgaben. Sachwerte Leistungen bzw. Real-
transfers umfassen dagegen eine für die
Nutzer, d.h. die Familien, kostenlos oder
nicht kostendeckend bereitgestellte öffent-
liche Betreuungsinfrastruktur.

Geldwerte Leistungen stehen in der
deutschen Familienpolitik traditionell im
Vordergrund, und auch die jüngsten fami-
lienpolitischen Reformen konzentrieren
sich auf monetäre Familienförderung
(Familienleistungsausgleich und Erzie-
hungsgeld). Allerdings wurden parallel
auch zeitwerte Leistungen ausgedehnt, in-
dem das Bundeserziehungsgeldgesetz re-
formiert wurde. Eine Expansion sachwerter
Leistungen ist im familienpolitischen Pro-
gramm der amtierenden Regierung laut
Koalitionsvertrag zwar vorgesehen; die ent-
sprechenden Absichtserklärungen fanden
bisher jedoch keinen Niederschlag in der
praktischen Politik.

3.1 FAMILIENLEISTUNGSAUSGLEICH

Die vom Urteil des Bundesverfassungsge-
richts Ende 1998 erzwungenen Änderun-
gen im Familienleistungsausgleich im en-
geren Sinne – verstanden als Kombination
von Kindergeld und -freibeträgen – sind
der Kern der familienpolitischen Maßnah-
men der amtierenden Regierungskoalition.
Sie stellen im Grunde eine beinahe bruch-
lose Fortführung der Familienpolitik der
konservativ-liberalen Vorgängerregierung
dar. Diese hatte 1982 unmittelbar nach
Amtsübernahme die 1975 von der sozial-
liberalen Koalition abgeschafften Kinder-
freibeträge neben dem Kindergeld wieder
eingeführt (duales System). Die rot-grüne
Koalition entschied sich ausdrücklich da-
gegen, dieses 1996 zu einem so genannten
Optionsmodell umgestaltete Nebeneinan-
der von Kindergeld und -freibeträgen
grundlegend zu verändern. Das Options-
modell bietet eine Wahlmöglichkeit zwi-
schen Kindergeld und -freibeträgen und
verstößt gegen vertikale Gerechtigkeitsan-
forderungen: Höhere Einkommen erfah-
ren durch die Kinderfreibeträge eine abso-
lut höhere, mit dem Einkommen steigende
Entlastung als untere und mittlere Ein-
kommen, die Kindergeld beziehen (Schrat-
zenstaller 2002).

Die Kontinuität der rot-grünen Famili-
enpolitik hat die verteilungspolitischen
Probleme des Familienleistungsausgleichs
in mehrerlei Hinsicht verschärft. Erstens
steigt die Differenz zwischen dem nur ge-

ringfügig erhöhten Kindergeld und der ab-
soluten steuerlichen Entlastung der Spit-
zeneinkommen durch die Kinderfreibeträ-
ge, nachdem diese deutlich (von 6.912 DM
jährlich im Jahr 1999 auf 5.808 € 2002) an-
gehoben worden sind. Damit beläuft sich
die monatliche absolute Entlastung der
Spitzeneinkommen 2002 auf ca. 230 € pro
Kind, das Kindergeld für die ersten drei
Kinder beträgt dagegen je 154 €. Während
sich einerseits die Frage stellt, ob für die
Spitzeneinkommen eine Förderung in die-
ser Höhe überhaupt erforderlich ist, ist an-
dererseits für die unteren und mittleren
Einkommen die Lücke zwischen dem Exis-
tenzminimum eines Kindes und den Kin-
dergeldzahlungen kaum verringert wor-
den. Die geringfügigen Kindergelder-
höhungen können das Armutsrisiko der
betreffenden Familien nicht effektiv besei-
tigen.

Zweitens fand die spezifische Situation
der allein Erziehenden keine besondere
Berücksichtigung. Vielmehr wurden für
diesen Familientyp spezielle Vorteile aufge-
hoben bzw. abgebaut und so die materielle
Lage verschlechtert. Dies betrifft insbeson-
dere den Haushaltsfreibetrag, der 1986 als
Kompensation für allein Erziehende ein-
geführt wurde, da diese nur den halben
Kinderfreibetrag erhielten und gleichzeitig
nicht durch das Ehegattensplitting entlastet
wurden: Dieser Haushaltsfreibetrag soll
stufenweise von 2.916 € (2001) auf 0
(2004) reduziert werden. Nach der Erset-
zung des bislang nur allein Erziehenden
gewährten Betreuungskostenfreibetrags 
(4.000 DM bis 1999) durch einen allgemein
höheren Kinderfreibetrag für alle Haushal-
te ab 2000 gibt es für allein Erziehende kei-
ne zusätzlichen Förderinstrumente mehr.
Sie können lediglich – ebenso wie Famili-
en, in denen beide Eltern erwerbstätig sind
– Kinderbetreuungskosten, die den Betreu-
ungsfreibetrag von 1.548 € überschreiten,
steuerlich geltend machen.

Die teilweise steuerliche Abzugsfähig-
keit des Aufwands für Kinderbetreuung
spiegelt ebenso wie der Familienleistungs-
ausgleich ein entscheidendes Charakteris-
tikum deutscher Familienpolitik wider: Es
werden vielfach monetäre Leistungen
gewährt, deren direkte oder indirekte Vor-
teile mit der Höhe des Familieneinkom-
mens steigen, so dass untere und mittlere
Einkommen davon nicht oder kaum profi-
tieren. Für diese Einkommensbereiche
kann die steuerliche Berücksichtigung von
Kinderbetreuungskosten die Vereinbarkeit
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schwächt, dass die betreffenden Eltern ei-
nen insgesamt geringeren Betrag erhalten
(insgesamt ca. 1.840 €). Zudem wird es
wiederum der Elternteil mit dem geringe-
ren Einkommen sein, der in diesem Jahr die
Erziehungsaufgaben übernimmt. Für ge-
meinsam erziehende Eltern ist somit auch
die reformierte Erziehungsgeldregelung
nicht neutral bezüglich Arbeitsmarktent-
scheidungen bzw. der intra-familiären Ar-
beitsteilung.

Für allein Erziehende wiederum, die
wegen fehlender Betreuungsmöglichkeiten
das Vereinbarkeitsproblem nicht lösen
können oder die Betreuung im ersten Le-
bensjahr des Kindes selbst übernehmen
wollen, ist die Budgetlösung quantitativ
unzureichend. Für diese Eltern kann das
gewährte Erziehungsgeld bei einem freiwil-
ligen oder erzwungenen Ausstieg aus der
Erwerbstätigkeit keine ausreichende mate-
rielle Absicherung bieten.

4
Perspektiven einer
modernen Familienpolitik

Die Konzentration aktueller deutscher
Familienpolitik auf monetäre Leistungen
bei gleichzeitiger Vernachlässigung sach-
werter Leistungen (derzeit werden für Kin-
derbetreuungseinrichtungen jährlich ca.
8 Mrd. € ausgegeben; Wagner 2001, S. 3 f.)
entspricht den tatsächlichen Bedürfnissen
sowie dem tatsächlichen Bedarf von Eltern
nur ungenügend und stellt somit eine
Fehlallokation öffentlicher Mittel beacht-
lichen Ausmaßes dar. Dies unterstreicht
auch der bereits erwähnte „11. Kinder- und
Jugendbericht“, der hieraus ableitet, dass
künftig die Bereitstellung von Betreuungs-
infrastruktur Vorrang vor monetären Leis-
tungen haben muss. Interessanten Auf-
schluss gibt in diesem Zusammenhang ei-
ne Mitte der 90er Jahre durchgeführte Be-
fragung junger Frauen in den Neuen
Bundesländern über deren Erwartungen
an die deutsche Familienpolitik. Über 90 %
der Befragten bezeichneten die Möglich-
keit der Freistellung von der Arbeit im Fal-
le einer Krankheit eines Kindes als sehr
wichtig oder wichtig. Dahinter rangieren
eine adäquate Wohnsituation sowie Erzie-
hungsurlaub und eine Tagesbetreuung für
Kinder. Finanzielle Transfers im Rahmen
des Familienleistungsausgleichs und Erzie-
hungsgeld haben demgegenüber ebenso

lung des Bundeserziehungsgeldgesetzes.
Bei nach dem 1. Januar 2001 geborenen
Kindern können beide Elternteile gleich-
zeitig Elternzeit nehmen und je bis zu 30
Wochenstunden arbeiten. Auch nicht ver-
heiratete Paare haben nun ein Anrecht auf
Erziehungsurlaub. Außerdem sind Wahl-
möglichkeiten eingeführt worden, um die
Regelung an spezifische Bedürfnisse bzw.
Präferenzen der Eltern anzupassen: Erstens
hinsichtlich des Zeitraums, in den das drit-
te Jahr der Elternzeit gelegt wird; dieses
kann nun aufgehoben werden bis zum ach-
ten Geburtstag des Kindes. Und zweitens
kann zwischen der wie bisher zweijährigen
Bezugszeit von Erziehungsgeld – mit einer
monatlichen Zahlung von 300 € – und ei-
ner so genannten Budgetlösung gewählt
werden, wonach das Erziehungsgeld nur
für ein Jahr, dafür aber in einer Höhe von
450 € monatlich gewährt wird.

Positiv zu bewerten ist zunächst die
Gleichbehandlung verheirateter und un-
verheirateter Paare, die die Pluralisierung
der Familienformen berücksichtigt und fa-
milienpolitische Maßnahmen nicht mehr
auf den Idealtyp der miteinander verheira-
teten Eltern beschränkt.

Darüber hinaus wird zumindest an-
satzweise Forderungen nach dem Aufbre-
chen der strikten Zuordnung von Erwerbs-
und Erziehungsarbeit zu jeweils einem
Elternteil Rechnung getragen. Erstmals ist
eine Maßnahme umgesetzt worden, die
vom (westdeutschen) Drei-Phasen-Modell
weiblicher Erwerbstätigkeit abweicht, das
die meisten übrigen familienpolitischen
Instrumente nach wie vor prägt.

Allerdings hat das Erziehungsgeld kei-
nen einkommenssubstituierenden Charak-
ter, sondern stellt vielmehr eine – ange-
sichts seiner geringen Höhe eher symbo-
lische – Anerkennung für die Erziehungs-
leistung der Familie dar. Bei bestehenden
Unterschieden im Erwerbseinkommen von
gemeinsam erziehenden Eltern gibt es wei-
terhin einen Anreiz dafür, dass der besser
verdienende Partner (in der Regel der Va-
ter) entweder voll erwerbstätig bleibt oder
zumindest die maximal mögliche Wochen-
stundenzahl arbeitet, während der schlech-
ter verdienende Partner auf eine Erwerbs-
tätigkeit ganz oder in größerem Umfang
verzichtet. Die Möglichkeit der Budgetie-
rung ist unter diesen Rahmenbedingungen
ambivalent zu beurteilen. Zwar wird in der
Tat ein Anreiz dafür geschaffen, den Aus-
stieg aus dem Erwerbsleben zu verkürzen.
Dieser wird allerdings dadurch stark abge-

von Erwerbs- und Familienarbeit nicht er-
leichtern. Erstens können Betreuungsaus-
gaben erst bei Überschreitung einer be-
stimmten Höhe in Ansatz gebracht wer-
den, zweitens ist die anschließend erziel-
bare steuerliche Entlastung (da vom
persönlichen Einkommensteuersatz ab-
hängig) nur unwesentlich. Die Dilemma-
situation dieser Eltern, deren nur ver-
gleichsweise geringe erzielbare Einkom-
men durch Kinderbetreuungskosten zu ei-
nem erheblichen Teil wieder aufgezehrt
werden, kann nur durch eine kostenlos
nutzbare oder gegen einkommensabhängi-
ge Gebühren bereitgestellte öffentliche Be-
treuungsinfrastruktur gelöst werden. Aber
auch das Vereinbarkeitsproblem von Haus-
halten mit höheren Einkommen ist durch
die Gewährung von Steuervorteilen noch
nicht notwendiger Weise gelöst, wenn das
vorhandene Angebot an Kinderbetreu-
ungsmöglichkeiten unzureichend ist.

Das Ehegattensplitting, das trotz seiner
Ehe- statt Kinderbezogenheit als Instru-
ment des Familienleistungsausgleichs im
weiteren Sinne weiterhin verteidigt wird,
wurde unverändert beibehalten. Das Fest-
halten an dieser Form der Ehegattenbe-
steuerung ist ein Beispiel für einen eklatan-
ten Widerspruch zwischen der Vereinbar-
keitsrhetorik einerseits und der prakti-
schen Politik andererseits. Allein- und
Zuverdiener-Haushalte werden steuerlich
begünstigt, während die gleichmäßige Be-
teiligung beider Ehegatten am Erwerb des
Familieneinkommens den Verzicht auf jeg-
liche Steuervorteile impliziert. Zudem ist
die Langlebigkeit des Splittings ein Beleg
für die These, dass finanzpolitische Erwä-
gungen in der Familienpolitik oft nicht –
wie häufig behauptet – die Hauptrolle
spielen: Immerhin verursachte das Split-
ting, nach dem Familienleistungsaus-
gleich (31,65 Mrd. € im Jahr 2000; Statis-
tisches Bundesamt 2001b) der zweitgrößte
Posten der Familienförderung, 2001 ge-
schätzte Steuermindereinnahmen von über
22 Mrd.€ (Rosenschon 2001, S. 10). Inwie-
weit die vor einigen Monaten innerhalb der
Koalition neu aufgeflammten Diskussio-
nen über seine Abschaffung tatsächlich zu
entsprechenden Initiativen führen werden,
bleibt abzuwarten.

3.2 ELTERNURLAUB UND
ERZIEHUNGSGELD

Einen zweiten Schwerpunkt der familien-
politischen Reformen bildet die Neurege-
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wie finanzielle Zuschüsse bei der Geburt
eine vergleichsweise geringe Bedeutung
(Richter 1996, S. 28). Die Präferenzen west-
deutscher Frauen dürften sich zunehmend
denjenigen der ostdeutschen Frauen an-
nähern.

Vor diesem Hintergrund muss eine an
den tatsächlichen Bedürfnissen von Eltern
orientierte Familienpolitik Rahmenbedin-
gungen schaffen, die eine gleichmäßige(re)
Aufteilung von Erwerbs- und Familienar-
beit und damit die Realisierung der Er-
werbswünsche von Müttern ermöglichen.
Hierzu gehört auch die Lösung des Verein-
barkeitsproblems insbesondere für allein
erziehende Eltern, die mit monetären Leis-
tungen alleine nicht zu bewältigen ist. Trotz
Verbesserungen im Detail eignet sich der
aktuelle familienpolitische Instrumenten-
Mix hierfür nur wenig.

Der familienpolitische Instrumenten-
katalog muss vielmehr so zusammenge-
setzt sein, dass das kinderbedingte Armuts-
risiko für niedrige Einkommen durch mo-
netäre Leistungen in ausreichender Höhe
beseitigt wird. Gleichzeitig sollten famili-
enpolitische Leistungen neutral hinsicht-
lich der Entscheidung für bestimmte intra-
familiäre Arbeitsteilungsmodelle sein.
Monetäre Leistungen dürfen nicht be-
stimmte Arbeitsteilungsmodelle begünsti-
gen; gleichzeitig müssen geld- und sach-
werte Leistungen die gleichmäßige Teilha-
be von Eltern am Arbeitsmarkt ermögli-
chen, wenn dies von den Eltern gewünscht
wird. Der folgende kurze Ausblick unter-
sucht verschiedene gegenwärtig diskutierte
Reformmodelle darauf, ob sie diesen An-
forderungen entsprechen können.

4.1 ERZIEHUNGSURLAUB UND
ERZIEHUNGSGELD

Sicherlich nicht neutral hinsichtlich der in-
tra-familiären Arbeitsteilung bzw. der Ar-
beitsmarktentscheidungen von Eltern ist
das Konzept eines Erziehungsgehalts: Ein
Reformvorschlag, der jüngst von konserva-
tiver Seite wieder belebt wurde, teilweise
aber auch in grün-alternativen Kreisen auf
Sympathien stößt (Butterwegge 2001,
S. 351). Konkret sieht etwa der CDU-Vor-
schlag eines „Familiengeldes“ die Zahlung
eines einkommensunabhängigen Erzie-
hungsgehalts in Höhe von 600 €monatlich
während der ersten drei Lebensjahre eines
Kindes, von 300 € monatlich im Alter von
drei bis 17 Jahren vor. Obwohl das Fami-
liengeld auch bei Erwerbstätigkeit gewährt

werden soll, ist eine Leistung in dieser
Höhe zumindest in den unteren und mitt-
leren Einkommensbereichen äquivalent zu
einer Prämie für den völligen langfristigen
Ausstieg aus dem Arbeitsmarkt. In der Re-
gel wären dies wiederum die Mütter, deren
Einkommenserzielungschancen zumeist
geringer sind als diejenigen der Väter. Die
Gewährung eines Erziehungsgehalts ist da-
mit als Förderung der Rückkehr zu einem
Drei-Phasen-Modell mit verlängerter Fa-
milienpause zu werten.

Die von einer zunehmenden Zahl von
Müttern wie Vätern gewünschte Verein-
barkeit von Familie und Erwerbstätigkeit
erfordert dagegen eine grundlegend ande-
re Ausgestaltung von Elternurlaubsrege-
lung bzw. Erziehungsgeld. Die vom gegen-
wärtigen Modell ausgehenden Anreize für
den Fortbestand der traditionellen ge-
schlechtsspezifischen Arbeitsteilung kön-
nen nur beseitigt werden, indem das Erzie-
hungsgeld als Lohnersatzleistung ausge-
staltet und für den Partner mit der gerin-
geren wöchentlichen Arbeitszeit gewährt
wird. Dann entstünde für den Partner mit
dem höheren Einkommen ein materieller
Anreiz, die Erwerbsarbeitszeit merklich zu
reduzieren und einen erheblichen Anteil
der Erziehungsaufgaben zu übernehmen.

4.2 BETREUUNGSINFRASTRUKTUR

Die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit
und Familienpflichten kann nicht ohne ei-
ne öffentliche Infrastruktur, die Eltern in
gewünschtem und erforderlichem Umfang
von Betreuungsaufgaben entlastet, erreicht
werden. Insbesondere das Angebot an Be-
treuungseinrichtungen für Kinder bis zu
drei Jahren und für Kinder, die das schul-
pflichtige Alter erreicht haben, ist äußerst
mangelhaft (Fenge/Ochel 2001, S. 20 ff.):
Die Versorgungsquote mit Einrichtungen
für Kinder unter 3 Jahren betrug 1998 in
Westdeutschland (Ostdeutschland ) 3 %
(36 %). Das Angebot an Kindergartenplät-
zen für 3- bis 6-Jährige ist zwar quantitativ
ausreichend; es weist allerdings qualitative
Defizite bezüglich Lage und Länge der Zei-
ten der Unterbringung auf. Durchschnitt-
lich wird in Schulen täglich 4 bis 5 Stunden
unterrichtet; weniger als 5 % aller allge-
mein bildenden Schulen sind Ganztags-
schulen (o.V. 2001, S. 1). Es besteht eine
Unterversorgung mit Hortplätzen für die
Betreuung am Nachmittag, nur für 6 %
aller 6- bis 14-Jährigen sind Hortplätze
vorhanden.

Diese Infrastruktur muss für die Nutzer
in unteren Einkommensbereichen kosten-
los sein, bei Überschreiten einer bestimm-
ten Einkommenshöhe zu sozial gestaffel-
ten Gebühren angeboten werden. Diese
Lösung ist aus einer verteilungspolitischen
Perspektive der steuerlichen Abzugsfähig-
keit von Kinderbetreuungskosten vorzu-
ziehen; sie berücksichtigt außerdem die
hinsichtlich der Vereinbarkeit von Er-
werbstätigkeit und Kindererziehung bzw. -
betreuung besonders schwierige Situation
allein Erziehender.

4.3 FAMILIENLEISTUNGSAUSGLEICH

Aufgrund der oben skizzierten verteilungs-
politischen Negativeffekte sind Kinderfrei-
beträge abzuschaffen und nur mehr ein dif-
ferenziertes Kindergeld zu gewähren. Die-
ses sollte, wie dies im Verlauf der vergange-
nen Jahrzehnte in mehreren Zeiträumen
praktiziert wurde (Willeke/Onken 1990,
S. 406 f.), negativ vom Einkommen der El-
tern abhängen und in den unteren Ein-
kommensbereichen das Existenzminimum
eines Kindes abdecken. Das Ehegattensplit-
ting sollte nicht durch ein derzeit häufig fa-
vorisiertes Familiensplitting, das mit ana-
logen verteilungspolitischen Problemen
behaftet ist, ersetzt werden.Vielmehr ist zu-
mindest mittelfristig die vollständige Indi-
vidualisierung der persönlichen Einkom-
mensbesteuerung anzustreben; eine zeit-
gemäße Familienförderung muss direkt am
Vorhandensein von Kindern, nicht am Fa-
milienstand der Eltern ansetzen.

5
Fazit

Die vorangegangenen Ausführungen konn-
ten nur andeuten, wie sehr die deutsche
Familienpolitik den sich ändernden Be-
dürfnissen von Familien und gewandelten
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
„hinterherhinkt“. Gleichzeitig wird dieses
Politikfeld, das einen Kernbereich moder-
ner Wohlfahrtsstaaten bildet, von der Wis-
senschaft arg vernachlässigt. Es wäre zu
wünschen, dass die derzeitige Hochkon-
junktur familienpolitischer Fragestellun-
gen nicht nur wieder einen vorübergehen-
den Boom darstellt.
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